
Änderungen TRBS 2121-2
Was ist die TRBS?
Die technischen Regeln für Betriebssicherheit sind eine Empfehlung zur Konkretisierung der Betriebs
sicherheitsverordnung (BetrSichV). Bei Einhaltung kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass 
die entsprechenden Anforderungen der BetrSichV erfüllt sind. 

Die überarbeitete TRBS 21212 fordert seit 21. Dezember 2018 Stufen statt Sprossen, wenn Leitern 
nicht nur als Verkehrsweg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden. Dazu werden die Einsatz
zeiten und höhen neu geregelt.

In besonders begründeten Ausnahmefällen ist ein Arbeiten auf Sprossenleitern zulässig. 
Voraussetzung hierfür ist eine Gefährdungsbeurteilung.

In der EN1311 werden Plattform, Sprosse und Stufe wie folgt definiert:

Leiter als Verkehrsweg Leiter als hoch gelegener Arbeitsplatz

Eingeschränkter Einsatz

✓		Leiter zulässig bei sehr seltener 
Nutzung

✘		Leiter nicht zulässig bei häufiger 
Nutzung. Alternative wählen, z. B. 
ortsfeste Steigleiter, Treppe etc.

Kein Einsatz

✘		Leiter nicht zulässig. Alternative  
wählen, z. B. Arbeitsbühne, Gerüst etc.

Uneingeschränkter Einsatz

✓	Leiter zulässig

Eingeschränkter Einsatz

✓		Leiter mit Stufen, Einhängetritt  
oder Plattform zeitweilig zulässig,  
max. Nutzungsdauer zwei Stunden

Uneingeschränkter Einsatz

✓		Leiter mit Stufen, Einhängetritt  
oder Plattform zulässig, zeitlich 
unbegrenzt
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Sprosse: Auftritt 20–79 mm Stufe: Auftritt  80 mm Plattform: mind. 250 × 250 mm



Kein Abrieb

an Wänden durch  
Kopffahrwerk.

Sicherer Tritt

durch 80 mm tiefe  
Stufen.

Extreme Steifigkeit

durch hochfeste Bördelung. 

Optimale Anbindung

durch holmumfassende  
Führungsbeschläge. 

Sicherer Stand

durch breite  
Quertraverse.

Größen Bestell-Nr. 

2×8 40467

2×10 40468

2×12 40469

Erhältlich ab Juli 2020
Entspricht der
TRBS 2121-2

Everest Plus 2E, Stufen-Schiebeleiter 


